
E-Mail: info@strolche.net

Kinderhaus Die Kleinen Strolche Web: www.strolche.net

Hubertusstraße 32 Tel. +49 (0)89 6415665

82103 Grünwald Fax +49 (0)89 37412099

(Essensgeld ab dem 01.09.2025)

Kinderkrippe

Buchungszeit täglich bis 3-4 Std. 4-5 Std. 5-6 Std. 6-7 Std. 7-8 Std. 8-9 Std. ab 9 Std.

322,50 € 357,50 € 392,50 € 455,50 € 518,50 € 581,50 € 632,00 €

Gebühren für Grünwalder Kinder 130,00 € 160,00 € 190,00 € 220,00 € 250,00 € 280,00 € 310,00 €

Kindergarten

Buchungszeit täglich bis 3-4 Std. 4-5 Std. 5-6 Std. 6-7 Std. 7-8 Std. 8-9 Std. ab 9 Std.

225,00 € 230,00 € 235,00 € 240,00 € 245,00 € 250,00 € 255,00 €

Gebühren für Grünwalder Kinder 0,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 €

Kindergarten mit Zuschuss des Freistaats *

Buchungszeit täglich bis 3-4 Std. 4-5 Std. 5-6 Std. 6-7 Std. 7-8 Std. 8-9 Std. ab 9 Std.

125,00 € 130,00 € 135,00 € 140,00 € 145,00 € 150,00 € 155,00 €

Gebühren für Grünwalder Kinder 0,00 € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 €

Hort

Buchungszeit täglich bis 2-3 Std. 3-4 Std. 4-5 Std. 5-6 Std. 6-7 Std. 7-8 Std. 8-9 Std. ab 9 Std.

180,00 € 190,00 € 200,00 € 210,00 € 220,00 € 230,00 € 240,00 € 250,00 €

Gebühren für Grünwalder Kinder 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 €

*) der Zuschuss wird allen Kindern ab dem 1. September des Kalenderjahres gewährt, in dem das Kind drei Jahre alt wird.

2. Gebühren für Geschwisterkinder

Die kleinen Strolche gewähren keine Vergünstigungen bei der Betreuung von Geschwisterkindern. 

3. weitere Kosten

Kaution (für die Elternstunden) für 20 Std 400,00 €  

jährlich 170,00 €  

Essensgeld in der Krippe (Frühstück, Mittagessen, Brotzeit) monatlich 124,80 €  

Essensgeld im Kindergarten (Frühstück, Mittagessen, Brotzeit) monatlich 124,80 €  

Essensgeld im Hort (Mittagessen, Brotzeit) monatlich 104,00 €  

Kooperation Musikschule (Krippe & Kiga) jährlich ca. 260,00 €

Ausflugsgeld jährlich ca. 50,00 €

Windelgeld in der Krippe im Quartal ca. 35,00 €

Jahresgebühr pro Kind (kleinere Feste, Geschenke, Basteln, Spielgeld)

Gebühren bei den kleinen Strolchen

Anlage 1 zum Betreuungsvertrag
Gebührensätze gültig ab 01.09.2023

1. Betreuungsgebühr

Gebühren bei den kleinen Strolchen

Im Rahmen der Gleichstellung aller Kinder mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Grünwald gilt aber §6 der 

Gemeindesatzung über die Gebühren der Kindertagesstätten.

"Besuchen zwei oder mehrere Geschwister aus einer Familie (auch Stief- und Halbgeschwister oder Pflegekinder gleichzeitig 

die Einrichtung werden die Gebühren wie folgt festgelegt:

a) für das erste Kind wird die Gebühr in voller Höhe erhoben

b) die Gebühr für das zweite Kind beträgt 50%

c) die Gebühr für das dritte und jede weitere Kind beträgt 10%

Gebühren bei den kleinen Strolchen

Gebühren bei den kleinen Strolchen
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